
 

  

181. Nachtrag zur Satzung der 
SECURVITA BKK 

 
Der nachstehende 181. Satzungsnachtrag wird gem. § 195 Abs. 1 des  
Sozialgesetzbuches V in Verbindung mit § 90 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches IV  
genehmigt. 
 
 

Artikel I 
 
1. § 5 Abs. 2 wird wie folgt neu formuliert: 

 
„Nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V können schwerbehinderte Menschen im Sinne 
des SGB IX, wenn sie, ein Elternteil, ihr Ehegatte oder ihr Lebenspartner in den letzten 
fünf Jahren vor dem Beitritt mindestens drei Jahre versichert waren, es sei denn, sie 
konnten wegen ihrer Behinderung diese Voraussetzung nicht erfüllen, der SECURVITA 
BKK nur dann beitreten, wenn sie das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.“ 

 
2. Nach § 11c wird § 11d mit folgender Formulierung neu eingefügt: 

 
„§ 11d Beitragserstattungen nach § 231 Absatz 2 Satz 2 SGB V  

 
Beitragserstattungen nach § 231 Absatz 2 SGB V werden jährlich vorgenommen.“ 

 
 

Artikel II 
 
Inkrafttreten 
 
Die Satzungsänderung tritt nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
(Genehmigung des genannten Satzungsnachtrages mit Bescheid des Bundesamts für  
Soziale Sicherung vom 30.10.2025) 
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